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Beschlussvorschlag:
Der XIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) von 15.07.2011 wird beschlossen, wie er als Anlage 
Gegenstand der Verwaltungsvorlage (Drucksachennummer  0671/2016) ist.
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Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Zum 01.01.2016 hat sich das Rechtsbehelfsverfahren bei den Grundbesitzabgaben 
geändert. Es kann nicht mehr direkt gegen den Grundbesitzabgabenbescheid 
geklagt werden, sondern das Widerspruchsverfahren wurde wieder eingeführt.

Das bedeutet, dass in § 8 Abs. 4 der Satzung der vierte Satz wie folgt geändert 
werden muss:

„Der Anspruch auf Gebührenerstattung kann nur bis zum Ablauf der 
Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich geltend gemacht 
werden.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
20
30

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Anlage  
 
 
XIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 15.07.2011 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV NRW S. 496), des § 4 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen - Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) - 
vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV NRW S. 622) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. September 2015 (GV NRW S. 666) hat der Rat in seiner Sitzung am  
                       folgenden XIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) vom 15.07.2011 beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel I 
 
 

§ 8 Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Anspruch auf Gebührenerstattung kann nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen 
die folgende Jahresveranlagung schriftlich geltend gemacht werden.“ 
 
 
 
 
 
 

Artikel II 
 

Dieser Nachtrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft. 
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